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on, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde, schon immer 
als bedeutendes Thema angesehen wurden, 

 erfreut darüber, dass die Regierung Kubas den Vertrag über 
das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik 
(Tlatelolco-Vertrag)227 ratifiziert hat, 

 sowie erfreut darüber, dass die Präsidenten und Staatschefs 
Südamerikas am 27. Juli 2002 in Guayaquil (Ecuador) die süd-
amerikanische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit ge-
schaffen haben228, 

 eingedenk der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum bei 
der Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen, der Rü-
stungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene spielen kann, 

 sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der 
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden, Ab-
rüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht, zwi-
schen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit herbei-
zuführen, 

 in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regional-
zentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung aus-
reichende finanzielle Mittel sowie die nötige Kooperation für 
die Planung und Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme zu 
gewähren, 

 1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung 
für die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen 
für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und 
in der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des Friedens, der 
Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung bei seinen Mit-
gliedstaaten spielt; 

 2. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck, dass 
das Regionalzentrum im vergangenen Jahr das breite Spektrum 
seiner Aktivitäten auf dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung 
und der Entwicklung ausgeweitet hat, und beglückwünscht es 
dazu und ersucht das Regionalzentrum, die von den Ländern 
der Region vorzulegenden Vorschläge zur Förderung vertrau-
ensbildender Maßnahmen, der  Rüstungskontrolle und -begren-
zung, der Transparenz, der Abrüstung und der Entwicklung auf 
regionaler Ebene zu berücksichtigen; 

 3. dankt für die politische Unterstützung und die finanzi-
ellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhielt und die für sei-
nen Fortbestand unabdingbar sind; 

 4. bittet alle Staaten der Region, sich weiter an den Akti-
vitäten des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Auf-
nahme in seine Tagesordnung vorzuschlagen und dabei von den 
Möglichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren Gebrauch 
zu machen, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit de-

 
227 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068. 
228 Siehe A/57/232, Anlage. 

nen die internationale Gemeinschaft derzeit konfrontiert ist, 
damit die Ziele der Charta der Vereinten Nationen im Hinblick 
auf Frieden, Abrüstung und Entwicklung verwirklicht werden; 

 5. erkennt an, dass dem Regionalzentrum eine wichtige 
Rolle bei der Förderung und Entwicklung der regionalen Initia-
tiven zukommt, die die Länder Lateinamerikas und der Karibik 
auf dem Gebiet der Massenvernichtungswaffen, insbesondere 
der Kernwaffen, der konventionellen Waffen, einschließlich der 
Kleinwaffen und leichten Waffen, sowie des Zusammenhangs 
zwischen Abrüstung und Entwicklung vereinbart haben; 

 6. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den 
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung229 und 
unterstützt die Rolle des Regionalzentrums bei der Förderung 
dieser Belange in der Region, die es im Rahmen seines Man-
dats zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung im Hinblick auf Frieden und Abrüstung wahrnimmt; 

 7. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Staaten in der lateinamerikanischen und karibischen Region, 
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und die Stiftungen, freiwillige Beiträge zur 
Stärkung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms 
und dessen Durchführung zu entrichten beziehungsweise diese 
Beiträge zu erhöhen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum im 
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung zu gewähren, damit es sein Aktivitätenprogramm man-
datsgemäß durchführen kann; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 10. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/90 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)230. 

57/90. Informationsprogramm der Vereinten Nationen 
über Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonderta-
gung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, gefassten  

 
229 A/57/167 und Add.1. 
230 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
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Beschluss, mit dem die Weltabrüstungskampagne eingeleitet 
wurde231, 

 eingedenk ihrer Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 
1992, in der sie unter anderem beschloss, dass die Weltabrü-
stungskampagne fortan die Bezeichnung "Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen über Abrüstung" und der Frei-
willige Treuhandfonds für die Weltabrüstungskampagne die 
Bezeichnung "Freiwilliger Treuhandfonds für das Informa-
tionsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung" tragen 
wird, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/46 A vom 10. De-
zember 1996, 53/78 E vom 4. Dezember 1998 und 55/34 A 
vom 20. November 2000, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über 
das Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrü-
stung232, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über das Informationsprogramm der Vereinten Na-
tionen über Abrüstung232; 

 2. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden begrenz-
ten Mittel wirksam einzusetzen, um Informationen über Rü-
stungsbegrenzung und Abrüstung bei den Regierungen, den 
Medien, den nichtstaatlichen Organisationen, in pädagogischen 
Kreisen und bei Forschungsinstituten möglichst weit zu ver-
breiten, einschließlich auf elektronischem Wege, und ein Semi-
nar- und Konferenzprogramm durchzuführen; 

 3. unterstreicht die Wichtigkeit des Programms als eines 
wertvollen Instruments, das es allen Mitgliedstaaten ermög-
licht, sich in vollem Umfang an den Abrüstungsberatungen und 
-verhandlungen in den verschiedenen Organen der Vereinten 
Nationen zu beteiligen, und das ihnen dabei behilflich ist, die 
Verträge wie verlangt zu erfüllen und einen Beitrag zu den im 
Hinblick auf Transparenz vereinbarten Mechanismen zu lei-
sten; 

 4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenarbeit 
der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information und ih-
rer Informationszentren bei der Verfolgung der Ziele des Pro-
gramms; 

 5. empfiehlt, dass das Programm seine Bemühungen dar-
auf konzentrieren soll, 

 a) die Öffentlichkeit sachlich, ausgewogen und objektiv 
darüber zu informieren, aufzuklären und dafür zu sorgen, dass 
sie besser versteht, wie wichtig multilaterale Maßnahmen und 
deren Unterstützung, namentlich Maßnahmen der Vereinten 
Nationen und der Abrüstungskonferenz, auf dem Gebiet der 
 
231 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Sessi-
on, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziffern 110 und 111. 
232 A/57/223 und Add.1. 

Rüstungsbegrenzung und Abrüstung sind, und unter anderem 
das United Nations Disarmament Yearbook (Jahrbuch der Ver-
einten Nationen über Abrüstung) weiter in allen Amtssprachen 
zu veröffentlichen und über die Ergebnisse der Nutzerumfrage 
Bericht zu erstatten sowie weiter Ad-hoc-Veröffentlichungen in 
gedruckter und elektronischer Fassung zu erstellen; 

 b) die Internetseite über Abrüstung als Teil der Internet-
seite der Vereinten Nationen weiter aufrechtzuerhalten, nament-
lich durch die häufige Aktualisierung der Datenbanken, bei-
spielsweise über den Stand der multilateralen Rüstungs-
regelungs- und Abrüstungsübereinkommen (Status of Multilate-
ral Arms Regulation and Disarmament Agreements) und die 
auf die Abrüstung bezogenen Resolutionen und Beschlüsse der 
Generalversammlung, und entsprechende Fassungen in so vie-
len Amtssprachen wie möglich zu erstellen;  

 c) die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der 
Öffentlichkeit, vor allem mit den nichtstaatlichen Organisatio-
nen und den Forschungsinstituten, weiter zu intensivieren, um 
eine sachlich fundierte Auseinandersetzung mit aktuellen Fra-
gen der Rüstungsbegrenzung, der Abrüstung und der Sicherheit 
fördern zu helfen; 

 d) auch weiterhin Diskussionsrunden zu Themen von Be-
lang auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und der Abrü-
stung zu veranstalten, um das Verständnis dafür zu vertiefen 
und den Meinungs- und Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft zu erleichtern; 

 6. bittet alle Mitgliedstaaten, zur Aufrechterhaltung eines 
starken, publikumsorientierten Programms Beiträge an den 
Freiwilligen Treuhandfonds für das Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrüstung zu entrichten; 

 7. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in der Studie 
zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung, die der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung vorge-
legt wurde233, und empfiehlt dem Generalsekretär die die Ver-
einten Nationen betreffenden Empfehlungen zur Umsetzung, 
ohne dass dabei Kosten für den ordentlichen Haushalt der Ver-
einten Nationen entstehen, und bittet ihn, die Universitäten, an-
dere akademische Institutionen und die im Erziehungsbereich 
tätigen nichtstaatlichen Organisationen bei ihren Anstrengun-
gen, weltweit mehr Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung anzubieten, auch weiterhin zu unterstützen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, 
aus dem hervorgeht, wie das System der Vereinten Nationen in 
den beiden vorangegangenen Jahren die Aktivitäten des Pro-
gramms durchgeführt hat und welche es für die kommenden 
zwei Jahre vorgesehen hat; 

 
233 Siehe A/57/124, Abschnitt VIII. 
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 9. beschließt, den Punkt "Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrüstung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/91 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)234. 

57/91. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Generalversammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung, zu 
befassen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J 
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F vom 
6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über 
regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender Maß-
nahmen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom 
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994, 
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember 
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom 
20. November 2000 und 56/25 D vom 29. November 2001, 

 im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Neubele-
bung des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das 
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf re-
gionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens 
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika235, 

 sowie unter Berücksichtigung der Mitteilung des General-
sekretärs samt den Empfehlungen des Sekretariats-Amtes für 
interne Aufsichtsdienste betreffend das Programmmanagement 
und die Verwaltungspraxis in der Hauptabteilung Abrüstungs-
fragen, insbesondere den Empfehlungen in Bezug auf die Re- 

 
234 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 
235 A/52/871-S/1998/318. 

gionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrü-
stung in Afrika, in Lateinamerika und in der Karibik sowie in 
Asien und im Pazifik236, 

 eingedenk der Anstrengungen, die im Rahmen der Neubele-
bung der Tätigkeiten des Regionalzentrums unternommen wor-
den sind, um die für seine Betriebskosten erforderlichen Mittel 
zu beschaffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist, zwi-
schen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der Afri-
kanischen Union für die Verhütung, Bewältigung und Bei-
legung von Konflikten eine enge Zusammenarbeit herzustellen, 
im Einklang mit dem Beschluss, der von der Versammlung der 
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999 in Algier abgehalte-
nen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung gefasst wurde237, 

 erfreut über die Verabschiedung des Aktionsprogramms zur 
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek–
ten238 durch die vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York abgehal-
tene Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten 
Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten sowie betonend, dass alle Staaten das Aktionsprogramm auf 
geeignete Weise durchführen müssen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs239 und würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika 
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afrika-
nischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Sicherheit 
weiterhin durchführt; 

 2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
Neubelebung des Regionalzentrums und betont, dass es not-
wendig ist, ihm die Mittel zur Verfügung zu stellen, die es be-
nötigt, um seine Aktivitäten zu verstärken und seine Program-
me durchzuführen; 

 3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die interna-
tionalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und an 
die Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt werden 
und ihre Durchführung erleichtert wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum 
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren, 
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann; 

 
236 A/56/817. 
237 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec.138 (XXXV).  Die Organisa-
tion der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu bestehen. An ih-
re Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.  
238 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, New 
York, 9.-20. Juli 2001 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.192/15 vom 20. Juli 2001), Ziffer 24. 
239 A/57/162. 




